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Allgem einv er fügung über  generelle Au snahm en  von  dem  Verk eh rsv erbot  inne rhalb 
der  Um w eltzonen   
 
Auf Grund des § 40 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-
Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.09.2002 (BGBl. I 
S. 3830), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 23.10.2007 (BGBl. I 2470), in Verbin-
dung mit § 1 Abs. 2 der Fünfunddreißigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung zur Kennzeichnung der Kraftfahrzeuge mit geringem Beitrag 
zur Schadstoffbelastung- 35. BImSchV) in der Fassung des Artikel 1 der Verordnung zur Kennzeich-
nung der Kraftfahrzeuge mit geringem Beitrag zur Schadstoffbelastung vom 10.10.2006 (BGBl. I S. 
2218), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 05.12.2007 (BGBl. I S. 2793), sowie 
§ 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 12.12.2007 
(BGBl. I S. 2840),  
 
wird für das Gebiet der Stadt Wuppertal Folgendes verfügt:  
 
I. Bef reiu ngen  von  den  Verk eh rsv erboten  in  der  Um w eltzone v on  Am ts  w egen  
 

1. Innerhalb der ausgewiesenen Umweltzone(n) (§ 41 Abs. 2 Abs. 6 Nr. 6 Zeichen 270. 1 der 
Straßenverkehrsordnung) sind folgende Kraftfahrzeuge neben den in Anhang 3 zur 35. 
BImSchV aufgeführten Maschinen, Geräten und Kraftfahrzeugen vom Verkehrsverbot befreit: 

- Kraftfahrzeuge bestimmter Gruppen von schwerbehinderten Menschen, die über eine 
Ausnahmegenehmigung zur Bewilligung von Parkerleichterungen für behinderte Men-
schen nach den Runderlassen VI B 3-78-12/6 des damaligen Ministeriums für Wirtschaft 
und Mittelstand, Energie und Verkehr vom 04.09.2001 und 12.02.2002 verfügen, so-
wie 
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- Kraftfahrzeuge mit Kennzeichen für Prüfungs-, Probe- oder Überführungsfahrten gem. § 
16 Abs. 3 Fahrzeug-Zulassungsverordnung - FZV (rote Beschriftung, beginnend mit der 
Erkennungsnummer „06“), Kraftfahrzeuge mit Ausfuhrkennzeichen gem. § 19 Abs. 1 Nr. 
3 FZV und Kraftfahrzeuge mit Kurzkennzeichen gem. § 16 Abs. 2 FZV sowie 

- Kraftfahrzeuge, die ausschließlich für Zwecke des Schausteller- und Zirkusgewerbes ein-
gesetzt werden und für diese Zwecke bestimmt erkennbar sind1 sowie 

- Fahrzeuge ausländischer diplomatischer Missionen und internationaler Organisationen 
einschließlich ihrer bevorrechtigten Mitglieder, deren Kennzeichnung mit „0“ (Null-
Kennzeichnung) beginnt (z.B. 0-10-310), sowie 

- Fahrzeuge ausländischer berufskonsularischer Vertretungen sowie ihrer bevorrechtigten 
Mitglieder, deren Kennzeichen von den für das Konsulat örtlich zuständigen Zulassungs-
behörden mit den Fahrzeugerkennungsnummern 900 bis 999 und 9000 bis 9999 zuge-
teilt werden (z.B. D 9000). 

2. Bis zum 31. Dezember 2010 werden von den Verkehrsverboten alle Kraftfahrzeuge befreit, 
die über einen Parkausweis für Handwerks- und Gewerbebetriebe im Sinne des Runderlasses 
III B-3-78-12/2 des Ministeriums für Bauen und Verkehr vom 16. April 2007 verfügen (sog. 
Handwerkerparkausweis). 

 

3. Innerhalb der Umweltzonen erfolgt der Nachweis der Schwerbehinderung oder der Berech-
tigung des Handwerker- bzw. Gewerbeparkens durch deutlich sichtbares Auslegen der Aus-
nahmegenehmigung zur Bewilligung von Parkerleichterungen für behinderte Menschen oder 
des Parkausweises für Handwerks- und Gewerbebetriebe hinter der Windschutzscheibe des 
Kraftfahrzeugs (Sichtbarkeitsprinzip). 

 

4. Bewohner einer Umweltzone, die über einen gültigen Bewohnerparkausweis verfügen, wer-
den bis zum 14.02.2010 von dem Verkehrsverbot der betroffenen Umweltzone befreit. In-
nerhalb dieser Umweltzone erfolgt der Nachweis der Berechtigung durch deutlich sichtbares 
Auslegen des Bewohnerparkausweises hinter der Windschutzscheibe des Kraftfahrzeugs 
(Sichtbarkeitsprinzip).  

 

5. Um dem erforderlichen Ausweichverkehr von den nicht mit Verkehrsverboten belegten Auto-
bahnen Rechnung zu tragen, werden in Anlehnung an die Regelung in § 41 Abs. 2 Nr. 6 
StVO von den Verkehrsverboten die Fahrten ausgenommen, die auf ausgewiesenen Umlei-
tungsstrecken (Zeichen 454, 455, 457 oder 460 oder über den sog. „Roten Punkt“ im Sinne 
des Erlasses des Ministeriums für Bauen und Verkehr III B 3 – 75-02/217 vom 08. Februar 
2006) durchgeführt werden, um besonderen Verkehrslagen Rechnung zu tragen. 

 

                                              
1
 Vgl. § 1 Abs. 2 des Autobahnmautgesetz für schwere Nutzfahrzeuge vom 02. Dezember 2004 (BGBl. I S. 

3122), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 17. August 2007 (BGBl. I S. 1958) 
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I I. Anordnung der  sofor t igen  Vollziehung  
 
Die sofortige Vollziehung wird angeordnet.  
 
I I I. Ink raf t t reten  
 
Diese Allgemeinverfügung tritt am 15.02.2009 in Kraft.  
 
Begründung der Anordnung der sofortigen Vollziehung:  
An der sofortigen Vollziehung der Regelung besteht angesichts der Bedeutung der zu schützenden 
Interessen und aufgrund der mit der unmittelbar bevorstehenden Geltung des Verkehrsverbots ver-
bundenen Dringlichkeit ein besonderes Interesse. Demgegenüber wird durch die Ausnahmen nur 
eine geringfügige Schadstoffbelastung verursacht, die vor dem Hintergrund sämtlicher zur Luftrein-
haltung ergriffener Maßnahmen nicht ins Gewicht fällt. 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist daher notwendig. 
 
Ih re Rech te 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung können Sie Klage erheben:  
 

Wie?  Schriftlich oder mündlich zur Niederschrift  
 Zur Niederschrift bedeutet, dass Sie beim Verwaltungsgericht persönlich erscheinen und erklären, dass Sie   
 Klage erheben möchten. Der Urkundsbeamte oder die Urkundsbeamtin verfasst dann die Niederschrift nach 
 Ihren Angaben. 
 Die Klage muss enthalten: 
 -    Name der Person, die Klage erhebt 
 -    Name der Behörde, die die       
      Allgemeinverfügung erlassen hat 
 -    Angaben zur behördlichen Ent-  

scheidung, gegen die Klage 
eingereicht wird 

Die Klage soll enthalten: 
 -    Die Allgemeinverfügung, gegen den  
      Sie Klage erheben (Original oder  
      Kopie) 
 -    Angaben zum Ziel der Klage 
 -    Tatsachen und Beweismittel, auf die 
      Sie Ihre Klage stützen 

Wann?  Innerhalb eines Monats, nachdem die Allgemeinverfügung öffentlich bekannt gegeben  
 wurde.  
 Beachten Sie, dass Ihre Klage innerhalb der Monatsfrist bei Gericht angekommen sein muss. 

Wo?  Beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstr. 39, 40213 Düsseldorf 

 

Sie können auch eine andere Person bevollmächtigen, für Sie Klage zu erheben. Aber auch diese 
Person muss die Klage innerhalb eines Monats einlegen. Wird diese Frist nicht eingehalten, geht 
dies zu Ihren Lasten. 
 
i. A.  
 
Bronold 
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